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kenntnis der Herkunft der betreffenden Beurkundungs-

formen zu gewinnen 32).
Das vielgestaltige und mitunter verwickelte und ver¬

worrene menschliche Leben spiegelt sich wider in den Ur¬

kunden; hier wie dort wickelt sich nicht jederzeit alles glatt

ab und läßt sich in feste Regeln fassen; doch bei kluger und

vorsichtiger Anwendung unserer exakten Methoden werden

sich meist auch alle Besonderheiten und Unregelmäßigkeiten

klären lassen, und es werden schließlich ,,dochnur wenige und

vereinzelte Stücke imHalbdunkel der Ungewißheit bleiben
44
.

Bemerkungen über die Fälschungen 33).

Die diplomatische Untersuchung der Urkunde ergibt, ob

wir es mit einer echten Urkunde oder mit einer Fälschung
zu tun haben. Der Urkundenforscher hat sich jedoch nicht

mit dieser Feststellung einer Fälschung zu begnügen, viel¬

mehr wird er, soweit es nicht bereits im Verlauf der bis¬

herigen Untersuchung geschehen ist, zu fragen haben,

welchen Zweck die Fälschung hatte, wie sie im einzelnen

durchgeführt wurde und welche Wirkungen sie ausgeübt

hat— dennmitunter können Fälschungen für das geschicht¬

liche Leben eine weit größere Bedeutung haben als echte

Stücke.

32 ) Eine gerade auch für die Beurteilung der ältesten schlesischen

Urkunden wichtige Besonderheit, die sogenannten Neuausfertigungen,

sei hier noch kurz erwähnt. Der Fall liegt folgendermaßen: eine

Urkunde wird in einem späteren Zeitpunkt vom gleichen Urheber bzw.

Aussteller oder seinem Rechtsnachfolger in einem neuen Exemplar

ausgefertigt, und zwar mit Beibehaltung der ursprünglichen Fassung;

der Zweck kann ein zweifacher sein: man wollte entweder eine be¬

glaubigte Abschrift des Originals erhalten (Renovation) oder man wollte

sachliche Zusätze und Ergänzungen der ursprünglichen Urkunde ein-

fügen und hat sie zu diesem Zwecke neu hergestellt (Innovation). Vgl.

Krupicka, Die Leubuser Stiftungsurkunde (siehe unten S. 69 Anm. 83)

82 If. Ein ähnlicher Fall, und zwar eine Innovation, ist die Überlieferung

einer südtirolischen Urkunde, des Vigiliusbriefes aus dem 12. Jahr¬

hundert ; vgl. Franz Hüter, Der sogenannte Vigiliusbrief,
Ein Beitrag zur

Geschichte des älteren Urkundenwesens der Bischöfe von Trient. In: Mit¬
teilungen des österr. Instituts für Geschichtsforschung 50, 1936, 30—72.

8S) Siehe auch oben S. 7.
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